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bafc wir jetjt burcf) einen Peubau bie Vettengaljl auf 40 erf)öl>en können,
©iefe Anftalt ift ein ©auerheim, in beut bie meiften Snfaffen lebenslänglich
oerforgt finb. ©ur,d) Viirftentnachen, Äorb» unb ©nbefinkenflecfjten, in
©arten unb auf bem Acker racrben biefe halben unb oiertels Arbeitskräfte
befd)äftigt, füllen fief), oerfdjont non Spott itnb ffnntanfchung, raot)l unter»
einanber unb finb ftolg, bnrci) ihrer S)änbe 2Berk mißliche ©lieber ber
menfci)licf)en ©efellfctjaft gu fein. llnfere Arbeitsprobukte feien ben freunb»
lidtjen £efern beftens empfohlen.

©rotjbem bie Arbeit an ben unb für bie Saubftummen oiel ©ebulb
unb nor allem ßiebe erforbert, ift fie eine fcljöne Aufgabe; jelänger ber
£ef)rer auf biefent ©ebiete tätig ift, um fo gröffer ift feine Vefriebigung, um
fo erfreulicher finb bie ©rfolge. ©r mujf aber beffen eingebenk fein, baff
„mit unferer Straft nichts getan" ift unb täglich fid) Straft holen non oben.

„3d) liebe bie Arbeit, an ber ich [M)'f
llnb bringt fie mir auch ©nttäufcf)ung unb V3ef):
3cl) mill unb mag fie nicht laffen."

Arbeitsgemeinschaft
der Waifenhausleiter in Berlin.

@. ©ofauer, 3ürid>.

3n Verlin h«ken fid) bie V3aifenf)ausleiter gu einer Arbeitsgemeinfd)cift
gufammengetan, um gemeinfam über bie ff)e im fragen gu beraten, ©ie £>r=

ganifation ift bem ©eutfdjen ©rgiehungsbeirat für oerrcaifte 3ugenb an»

gefdjloffen. ©ie Eeiter treffen fid) jeben SJtonat einmal gu einer Vefpre»
d)ung. ©er föfitgliebbeitrag beträgt 91VÎ. 6.—, rcoburch gleichseitig bie
fÖtitgliebfdjaft im ©eutfdjen ©rgiehungsbeirat errcorben roirb. Als ©egen»
leiftung erhält jebes Vtitglieb bie 3eitfcl)rift „VSaifenhilfe" umfonft. ©s ift
alfo ein ähnliches Verhältnis gefchaffen raie in unferm Armenergieheroerein.

©s ift roof)l dn Sntereffe unferer SDÎitglieber, roenn rair oon 3eit gu
3eit etraas über biefen Verbanb berichten, befte'hen boch jenfeits bes ©Iheinö
ähnliche Sorgen raie bei uns. ©ie Arbeitsgemeinfchaft i)at uns geftattet, aus
ihren Protokollen, bie fie uns gütig gur Verfügung ftellt unb auch
beftens oerbankt roerben, Ausgüge im Sachblatt gu bringen, bie uns
intereffieren. £>eute berichten rair kurg über „© e u t f d) e £ e h r l i n g s
for g en".

©irektor Seger beleuchtet bie für bie £ehrlingsuuterbringung un»
giinftige £age, bie buref) bie Umftellung ber V3irtfd)aft in ben le h ten 10
3af)ren unb burd) bie herrfdjenbe VMrtfcï)aftskrife entftanben ift.

„©iefe Verhältniffe graingert uns, ber Verufsraahl unferer ^inber gang
befonbere Sorgfalt gu raibmen unb mit 91ückfid)t auf ihr fpäteres Sort»
kommen einerfeits Steigung, Anlagen unb finangielle SOföglichkeiten für
bie Verufsausbilbung, anbererfeits bie Ausfichten bes Verufes unter ben
oeränberten Ver'hältniffen gerciffenhaft gu prüfen, ©ie Verufsraahl muh
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daß wir jetzt durch einen Neubau die Bettenzahl auf 40 erhöhen können.
Diese Anstalt ist ein Dauerheim, in dem die meisten Insassen lebenslänglich
versorgt sind. Durch Bürstenmachen, Korb- und Endefinkenflechten, in
Garten und aus dem Acker werden diese halben und Viertels Arbeitskräfte
beschäftigt, fühlen sich, verschont von Spott und Hintansetzung, wohl
untereinander und sind stolz, durch ihrer Hände Werk nützliche Glieder der
menschlichen Gesellschaft zu sein. Unsere Arbeitsprodukte seien den freundlichen

Lesern bestens empfohlen.
Trotzdem die Arbeit an den und für die Taubstummen viel Geduld

und vor allem Liebe erfordert, ist sie eine schöne Aufgabe,- jelänger der
Lehrer auf diesem Gebiete tätig ist, um so größer ist seine Befriedigung, um
so erfreulicher sind die Erfolge. Er muß aber dessen eingedenk sein, daß
„mit unserer Kraft nichts getan" ist und täglich sich Kraft holen von oben.

„Ich liebe die Arbeit, an der ich steh',
Und bringt sie mir auch Enttäuschung und Weh:
Ich will und mag sie nicht lassen."

Arbeitsgemein5àft
à Msilelàusìeiter in Verlin.

E. Goßauer, Zürich.

In Berlin haben sich die Waisenhausleiter zu einer Arbeitsgemeinschaft
zusammengetan, um gemeinsam über die Heimfmgen zu beraten. Die
Organisation ist dem Deutschen Erziehungsbeirat für verwaiste Jugend
angeschlossen. Die Leiter treffen sich jeden Monat einmal zu einer Besprechung.

Der Mitgliedbeitrag beträgt RM. 6.—, wodurch gleichzeitig die

Mitgliedschaft im Deutschen Erziehungsbeirat erworben wird. Als
Gegenleistung erhält jedes Mitglied die Zeitschrist „Waisenhilfe" umsonst. Es ist
also ein ähnliches Verhältnis geschaffen wie in unserm Armenerzieherverein.

Es ist wohl im Interesse unserer Mitglieder, wenn wir von Zeit zu
Zeit etwas über diesen Verband berichten, bestehen doch jenseits des Rheins
ähnliche Sorgen wie bei uns. Die Arbeitsgemeinschaft hat uns gestattet, aus
ihren Protokollen, die sie uns gütig zur Verfügung stellt und auch hier
bestens verdankt werden, Auszüge im Fachblatt zu bringen, die uns
interessieren. Heute berichten wir kurz über „Deutsche Lehr lings-
s o rg e n".

Direktor Seyer beleuchtet die für die Lehrlingsunterbringung
ungünstige Lage, die durch die Umstellung der Wirtschaft in den letzten 1V
Iahren und durch die herrschende Wirtschaftskrise entstanden ist.

„Diese Verhältnisse zwingen uns, der Berufswahl unserer Kinder ganz
besondere Sorgsalt zu widmen und mit Rücksicht auf ihr späteres
Fortkommen einerseits Neigung, Anlagen und finanzielle Möglichkeiten für
die Berufsausbildung, andererseits die Aussichten des Berufes unter den
veränderten Verhältnissen gewissenhaft zu prüfen. Die Berufswahl muß
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theoretifd) unb praktifd) im feim erfolgen.". fiegu forbert er nom (£r=
giefjer berufs» unb fndjkunblidjes SBiffen unb laufenbe Beobachtung bes
SBirtfchaftsiebens, bamit er bie 13—14?jäljrigen S\inber in frozen, un»
gegwuugenen Brbeitsgemeinfd)aftsftunben fowotjl gelegentlich, aber auch
fgftematifd) über bie £id)t= unb Sctjattenfeiten ber Berufe unb bie Sted)ts=
oerhältniffe ber £el)rgeit unterrichten bann. Sieben ber theoretifdjen muff
auch fine praktifche Unterroeifung erfolgen buret) möglichft umfangreiche
Befuche oon fanbmerksmeiftem, SBerkftätten unb Fabriken, „was für
unfere Einher befonbers roertooll ift, ba tpburd) bas Bnftaltsteben ftarke
Bbmechflung erhält, ber Borftellungsbreis bebeutenb erweitert roirb unb
bie tomber wieber mit bent pulfierenben £eben in Berührung kommen.
(Eine berartige Borbereitung erleichtert bie Berufswahl unb geftattet er»
folgreiches Ablenken auf einen anbern Beruf, menu ber gewählte oerfagt
werben muff. Bei ber nun folgenben Berufswahl finb neben ben mirt»
fchaftlichen ©runblagen oor altem Steigung, Biringen unb Fähigkeiten ber
Einher gu berückfichtigen, bie ber (Ergieher auf ®runb feiner Beobachtungen
im feim kennen muff."

Bujferbent ift bas^inb möglichft noch bem Berufsamt gur Stachprüfung
ber Berufseignung gugu führen, bod) barf bas (Ergebnis biefer tßrüfung "ur
als ein filfsmittel gur Feftftellung ber (Eignung in Betracht gepgen, nicht
als entfdjeibenb erachtet werben, ba bie längere Beobachtung im feint bie
maßgebendere ift.

3n begrtg auf bie Cehrftellen wirb ein „Stamm oon £ehrftetlen" an»
geregt, bie ftets wieber oom feint befeßt werben, ferner Stachweis bttreh
bas Arbeitsamt (Berufsberatung) unb burd) bie gu'ftänbigen 3ugenbämter.
„SBährenb ber £et)rgeit muß bas feim Fühlung mit bem £ef)rling behalten,
ba es allein bie autoritatioe Fernwirkung ausüben kann, bie in ber Fa=
mifie burd) ben Bater bewirkt wirb."

Um einen Busgleich ber £el)rftelten herbeipführen, wirb beim 3>eut=

fchett (Ergiehungsbeirat eine 3entrale gefdjaffen, ber möglichft frühzeitig
im1 3ahr fowol)l bie unbefeßten £ehrftellen, als auch öie ftetlenfud)enben
£ehrlinge mitgeteilt werben. Für ben £ehrocrtrag werben folgenbe For1»

berttngen oon feiten ber feimteiter geftellt:
1. £et)rgetb wirb unter keinen Umftänben gugebilligt.
2. Sf l e i b u n g : Sas faus felber ftattet ben £ehrling bei £ehrantritt

mit oöllig neuen Sachen reid)lich aus unb liefert nach bem 1., 2. unb
3. £el)riahr je einen Bngug unb eilt Bau Stiefel, hier uttb ba nod)
B3äfd)eftücke. Ser £ehrl)err liefert bann bie erforderliche (Ergängungs»
roäfche unb anderes. Ser Sfteifter forgt ebenfalls für Steinigung ber
SBäfdje unb 3nftanbhaltung ber Kleidung.

_ ___3. Sem £ehrling ift ein ortsübliches Z a f d) en gelb gu gahlett. Für
Frifeure ift bie (Erlaubnis gur (Einbehaltung ber Frinkgelber burd) ben
£ehrling oertraglid) feftgulegen.

4. Ser £ehrherr hat bie gangen Beträge für Ber fid) erungen gu
gahlen.

5- B n f d) a f f u n g o o n fandwerksgeug barf oom SBaifenlehrling
gar nicht ober nur in geringem Umfang oerlangt werben.

— 33 —

theoretisch und praktisch im Heim erfolgen,". Hiezu fordert er vom
Erzieher berufs- und fachkundliches Wissen und laufende Beobachtung des
Wirtschaftslebens, damit er die 13^14-jährigen Kinder in frohen,
ungezwungenen Arbeitsqemeinschastsstunden sowohl gelegentlich, aber auch
systematisch über die Licht- und Schattenseiten der Berufe und die
Rechtsverhältnisse der Lehrzeit unterrichten kann. Neben der theoretischen muh
auch eine praktische Unterweisung erfolgen durch möglichst umfangreiche
Besuche von Handwerksmeistern, Werkstätten und Fabriken, „was für
unsere Kinder besonders wertvoll ist, da hiedurch das Anstaltsleben starke
Abwechslung erhält, der Borstellungskreis bedeutend erweitert wird und
die Kinder wieder mit dem pulsierenden Leben in Berührung kommen.
Eine derartige Borbereitung erleichtert die Berufswahl und gestattet
erfolgreiches Ablenken auf einen andern Beruf, wenn der gewählte versagt
werden muß, Bei der nun folgenden Berufswahl sind neben den
wirtschaftlichen Grundlagen vor allem Neigung, Anlagen und Fähigkeiten der
Kinder zu berücksichtigen, die der Erzieher auf Grund seiner Beobachtungen
im Heim kennen muß,"

Außerdem ist das Kind möglichst noch dem Bcrufsamt zur Nachprüfung
der Berufseignung zuzuführen, doch darf das Ergebnis dieser Prüfung nur
als ein Hilfsmittel zur Feststellung der Eignung in Betracht gezogen, nicht
als entscheidend erachtet werden, da die längere Beobachtung im Heim die
maßgebendere ist.

In bezug auf die Lehrstellen wird ein „Stamm von Lehrstellen"
angeregt, die stets wieder vom Heim besetzt werden, ferner Nachweis durch
das Arbeitsamt (Berufsberatung) und durch die zuständigen Jugendämter.
„Während der Lehrzeit muß das Heim Fühlung mit dem Lehrling behalten,
da es allein die autoritative Fernwirkung ausüben kann, die in der
Familie durch den Bater bewirkt wird,"

Um einen Ausgleich der Lehrstellen herbeizuführen, wird beim Deutschen

Erziehungsbeirat eine Zentrale geschaffen, der möglichst frühzeitig
im Jahr sowohl die unbesetzten Lehrstellen, als auch die stellensuchenden
Lehrlinge mitgeteilt werden. Für den Lehrvertrag werden folgende
Forderungen von feiten der Heimleiter gestellt:

1, Lehrgeld wird unter keinen Umständen zugebilligt,
2, Kleidung: Das Haus selber stattet den Lehrling bei Lehrantritt

mit völlig neuen Sachen reichlich aus und liefert nach dem 1,, 2, und
3. Lehriahr je einen Anzug und ein Paar Stiefel, hier und da noch
Wäschestücke, Der Lehrherr liefert dann die erforderliche Ergänzungswäsche

und anderes. Der Meister sorgt ebenfalls für Reinigung der
Wäsche und Instandhaltung der Kleidung,

3, Dem Lehrling ist ein ortsübliches Taschengeld zu zahlen. Für
Friseure ist die Erlaubnis zur Einbehaltung der Trinkgelder durch den
Lehrling vertraglich festzulegen,

4, Der Lehrherr hat die ganzen Beträge für Versicherungen zu
zahlen,

5- A n s ch a f f u n g v o n Handwerkszeug darf vom Waisenlehrling
gar nicht oder nur in geringem Umfang verlangt werden.
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6. S d) a b e n e r f a tj. ©iefe ^laufet ift su ftreichen, menu fid] nicht bcr
©ater gum ©rfatj bereit erklärt.

7. ©ntfd)äbigung bei Unterbrechung ber Cet)re roirb ge=

ftridjen.
8. © i n f d) r e i b uni) 5 o r t b i t b u n g s g e b ii I) r e n merbert com

3ugenbamt ober Cetjrtjerru oerlaugt.
©iefe 95orfd)täge roerben oou ben Cefjrtjerren nur barum angenommen,

roeit man ihnen im 1}3unkt ber Cetjrgeit entgegenkommt. 3ür Berufe,
bei benen eine breijährige Ausbilbung notroenbig ift, merben breieintjalb
3af)re bereinigt, für Berufe mit breieintjalbjä^riger £el)rgeit trier 3at)re.

Allgemein roirb beobachtet, baff eine 9leil>e non Anftalten fid) nad)
unb nad) kleine £eï)rlingsf)eime angliebern, roeil es immer fdjroieriger roirb,
£et)rftellen mit S^oft unb £ogis gu finben.

3ür bie 2tuffid)t fold)er 3ungen im E)eim I)at eine Anftalt (Mnber=
unb 3ugenbt)eim Aljaroah) einen Stubenten gegen freie Station unb 50
SETlark mortatlicl) angeftellt, ber bie Abenbe mit ihnen oerbringt. ©iefe ©tn=
ridjtung beroät)re fid).

Einher, bie aus irgenbroeldjen ©rünben nod) nicht in eine £et)re treten
können, roerben nad) ©orbilb ber ©afler ©orlehre im Werkunterricht aus=
gebilbet. Solche 3ungen können ihre £ef)rgeit baburd) oft abkürgen.

©ie berliner neigen ber Anficht gu, baff für 3ungen fid) ein oer=
längerter Aufenthalt im Waifenhaus nid)t ober nur feiten empfehle. Wir
finb in 3ürid) anberer Anficht, roeil uns bie (Erfahrung lehrt, baff bie

Wehrgahl ber 3öglinge fid) roährenb ber £et)rgeit im ff>eim roohlfüt)lt
unb oft ben 3iingern gum guten Äameraben roirb. Wir halten aud) aus
bem ©runb am oerlängerten Aufenthalt im E>eim feft, roeil er bem nor=
malen 3uftanb in ber Samilie entfpricl)t. 3iir bie Wäbd)en roirb ber
längere Aufenthalt roegen ihrer ©tithilfe in ben E)ausgefd)äften empfohlen.

©er 3ufammenhang mit bem Cehrling roirb allgemein gercahrt: burd)
©efud) bei ben tombera ober ©efud)e im E)aus. ©erfcl)iebene E>eime biirfen
jebergeit für bürgere ober längere ©aüer befud)t roerben. 3n ben 3ürd)er
Waifenhäufern forgt auch eine E>ausfd)rift, roie übrigens an oerfd)iebenen
©rten, für bie ©inbung ber (Ehemaligen gum E>eim.

lTIerkblatt für an Cpilepfie erkrankte und die,
die es mit ihnen 2u tun haben.

§ernusgegefaen com fdjroeigenfdjert Verbaut) für ©pilepiifdjc.
C^Präfibcnt : S)r. mcb. 2. Booet, 3üricfy.)

Was ift ©pilepfie?
Unter ©pilepfie, gu beutfd) Uallfucfjt ober ©ehirnkrämpfe, oerfteljt man

eine 9îeif)e oerfd)iebenartiger Wer o en krank he it en, bie „Anfälle"
aufroeifen. ©ie Urfad)e ber epileptifchen ©rfd>einungen, bei benen es fid)
ftets um eine ©ehirnreigung hanbelt, können fehr oerfcf)ieben fein, ©alb
finb's ©erlet$ungen, ©ntgünöungen, ©efdjroülfte, ©Ortungen im ©ehirn,
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6, Schadenersatz, Diese Klausel ist zu streichen, wenn sich nicht der
Bater zum Ersatz bereit erklärt.

7, Entschädigung bei Unterbrechung der Lehre wird ge¬

strichen,
8, Einschreib- und Fo r t b i l d u n g s g e b ü h r e n werden vom

Jugendamt oder Lehrherrn verlangt.
Diese Vorschläge werden von den Lehrherren nur darum angenommen,

weil man ihnen im Punkt der Lehrzeit entgegenkommt. Für Berufe,
bei denen eine dreijährige Ausbildung notwendig ist, werden dreieinhalb
Jahre bewilligt, sür Berufe mit dreieinhalbjähriger Lehrzeit vier Fahre.

Allgemein wird beobachtet, daß eine Reihe von Anstalten sich nach
und nach kleine Lehrlingsheime angliedern, weil es immer schwieriger wird,
Lehrstellen mit Kost und Logis zu finden.

Für die Aufsicht solcher Jungen im Heim hat eine Anstalt (Kinder-
und Fugendheim Ahawah) einen Studenten gegen freie Station und 5V
Mark monatlich angestellt, der die Abende mit ihnen verbringt. Diese
Einrichtung bewähre sich.

Kinder, die aus irgendwelchen Gründen noch nicht in eine Lehre treten
können, werden nach Borbild der Basler Borlehre im Werkunterricht
ausgebildet. Solche Jungen können ihre Lehrzeit dadurch oft abkürzen.

Die Berliner neigen der Ansicht zu, daß für Jungen sich ein
verlängerter Aufenthalt im Waisenhaus nicht oder nur selten empfehle. Wir
sind in Zürich anderer Ansicht, weil uns die Erfahrung lehrt, daß die

Mehrzahl der Zöglinge sich während der Lehrzeit im Heim wohlsühlt
und oft den Jüngern zum guten Kameraden wird. Wir halten auch aus
dem Grund am verlängerten Aufenthalt im Heim fest, weil er dem
normalen Zustand in der Familie entspricht. Für die Mädchen wird der
längere Ausenthalt wegen ihrer Mithilfe in den Hausgeschäften empfohlen.

Der Zusammenhang mit dem Lehrling wird allgemein gewahrt: durch
Besuch bei den Kindern oder Besuche im Haus. Verschiedene Heime dürfen
jederzeit für kürzere oder längere Dauer besucht werden. In den Zürcher
Waisenhäusern sorgt auch eine Hausschrift, wie übrigens an verschiedenen
Orten, für die Bindung der Ehemaligen zum Heim.

Merkblatt kür an Epilepsie Erkrankte unä à,
clie es mit ibnen tun baden.

Herausgegeben vom schweizerischen Verband für Epileptische.
^Präsident: Dr. med. T. Bovet, Zürich.)

Was ist Epilepsie?
Unter Epilepsie, zu deutsch Fallsucht oder Gehirnkrämpfe, versteht man

eine Reihe verschiedenartiger Nervenkrankheiten, die „Anfälle"
aufweisen. Die Ursache der epileptischen Erscheinungen, bei denen es sich

stets um eine Gehirnreizung handelt, können sehr verschieden sein. Bald
sind's Verletzungen, Entzündungen, Geschwülste, Blutungen im Gehirn,
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